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Solothurn

Winter 1954

Nummer 3

VILSCHUTZ

Schweizerische Zeitschrift fir Schutz und Betreuung
der Zivilbevolkerung im Kriegs- und Katastrophenfall

Zum Beginn

Am 21. November 1954 hat im
Grossratssaal in Bern in einer ein-
drucksvollen Tagung die Griindung
des Schweizerischen Bundes fur Zivil-
schutz stattgefunden.

Der Bundesrat war durch die Her-
ren Bundesrite Dr. Etter und Dr. Ko-
belt vertreten, zahlreiche Kantons-
regierungen durch einen Regierungs-
rat oder Chefbeamte, Verbinde, Ort-
ganisationen oder bereits bestehende
Sektionen durch Vorstandsmitglieder.
Mit ganz besonderer Genugtuung
wurde die Anwesenheit und Beteili-
gung der wichtigsten Frauenverbinde
begriisst, und dass der frithere Chef
des Eidg. Militirdepartementes, Herr
Bundesrat Minger, ebenfalls anwesend
war, wurde mit Freude vermerkt.

Ueber die Ansprache des Herrn
Bundesrat Dr. Etter und uber die
Referate der Herren Dr. Haug, Oberst-
korpskommandant de Montmollin,
Prof. Dr. v. Waldkirch und Direktor
Vollenweider wird diese Nummer des
«Zivilschutz» Aufschluss geben.

Jedermann war von der Wichtig-
keit und Notwendigkeit dieser Griin-
dung durchdrungen.

Wie Herr Dr. Haug betonte, kann
der Zivilschutz im Ernstfall nicht im-
provisiert werden. Wir sind im Ver-
gleich zu Schweden und anderen Lin-
dern stark im Riickstand. Deshalb be-
darf es zielbewusster Anstrengung
und freudiger Zusammenarbeit, um
Niitzliches zu leisten.

INHALT:

Zum Beginn — Die Griindung des
Schweizerischen Bundes fiir Zivil-
schutz — Resolution — Wie Eng-
land wirbt — Bedeutung und
Organisation des Zivilschutzes —
Die erste Leitung des SBZ — Zu-
sammenarbeit im Zivilschutz

Mit Genugtuung kénnen wir fest-
stellen, dass sich Minner und Frauen,
die auf dem Gebiete des Luftschutzes
wihrend des Zweiten Weltkrieges in
hervorragender Weise dem Lande ge-
dient haben, wieder zur Verfiigung
stellen. Thre Erfahrung ist wertvoll.
Mit voller Zuversicht konnen wir des-
halb an die nicht leichte Arbeit heran-
treten.

Der «Zivilschutzy als Zeitschrift
wird dabei cine wichtige Aufgabe
haben und wertvolle Dienste leisten.
Bis in die breitesten Kreise und
Schichten des Schweizervolkes muss
der Ruf von der dringenden Not-
wendigkeit des Schutzes und der Be-
treuung der Zivilbevélkerung dringen
und getragen werden.

Herr Prof. Dr. Max Huber, der
Ende dieses Jahres den 80. Geburts-
tag feierte und dessen Name als
fritheres Mitglied des Internationalen
Gerichtshofes im Haag und Ehren-
prisident des Internationalen Komi-
tees vom Roten Kreuz weit iiber die
Landesgrenzen hinaus bekannt ist und
geachtet wird, hat den Aufruf zur

Grindungsversammlung zu unserer
Freude mit unterschrieben. Von ihm
stammen die Worte: «Freiheit bedeu-
tet, dass sich der Mensch nur dem
Rechte zu unterwerfen hat, an dessen
Bildung er selber Anteil hat. Unfrei
ist, wenn das Recht von andern ge-
setzt wird.»

Der Schweizerische Bund fiir Zivil-
schutz bietet allen Schweizern und
Schweizerinnen die Moglichkeit der
Austibung dieser Freiheitsrechte, um
an den Bestimmungen fir den Zivil-
schutz mitzuarbeiten, welches auch im
einzelnen die besondere Frage sein
mag.

Dariiber hinaus aber haben alle
die Gelegenheit, mit Hingebung und
Treue das zu tun, was fir den Zivil-
schutz unbedingt notwendig ist.
Mogen sie weitgehend davon Ge-
brauch machen und mag der Schwei-
zerische Bund fiir den Zivilschutz
seine schone und hohe Aufgabe mit
Erfolg zum Wohl des ganzen Volkes
losen.

Bern, im Dezember 1954.
Ed. v. Steiger.

Die Griindung des Schweizerischen Bundes fiir Zivilschutz
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In einer gediegenen Kundgebung ist
am 21. November 1954 in Bern der
Schweizerische Bund fur Zivilschutz ge-
grindet worden. Er tritt die Nachfolge
der nach Kriegsende aufgelosten Lufz-
schutzverbinde an, will sich aber einer
umfassenderen Aufklirungstitigkeit wid-
men, die auch die Katastrophenhilfe im
Frieden einschliesst. In dieser Richtung
arbeiten bereits in neun Kantonen private
Vereinigungen fiur Zivilschutz, welche
nun die Triger der schweizerischen Dach-
organisation bilden. Deren Griindung er-
folgte unter der reprisentativen Beteili-
gung von 36 zugewandten Verbinden und
Hilfsorganisationen mit dhnlicher Ziel-
setzung sowie der Frauenvereine.

Die Bedeutung und Wichtigkeit des
Zivilschutzes kam durch die Anwesenheit
zahlreicher Behordevertretungen, nimlich
der Bundesrite Etter und Kobelt sowie von
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18 Kantonsregierungen und 14 Stadten
zum Ausdruck. Ferner waren die ehe-
maligen Bundesrite Minger und von Stei-
ger anwesend. Die Leitung hatte der ini-
tiative Vorsitzende des Griundungskomi-
tees, Major P. Leimbacher (Bern) inne,
der dem Chef der Abteilung fiir Luft-
schutz des EMD, Oberstbrigadier Minch,
einen besonderen Gruss entbot und die
Anerkennung fir sein bahnbrechendes
Wirken aussprach. Bekanntlich wurden
nach der Minchschen Konzeption fiir den
zivilen Bevolkerungsschutz bisher die
Gesetzgebung fiir die baulichen Mass-
nahmen sowie die Luftschutztruppen der
Armee geschaffen und werden nun durch
die Abteilung fiir Luftschutz auch die
Kader der ortlichen Organisationen des
Zivilschutzes ausgebildet.

Die Frage «Warum ein Schweize-
rischer Bund fiir Zivilschutz?» wurde zur
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Einleitung der Tagung durch den Zen-
tralsekretir des Schweizerischen Roten
Kreuzes, Dr. Haug, behandelt. Wir ver-
weisen diesbeziiglich auf die #hnlichen
Ausfihrungen im «Zivilschutzy Nr. 1.
Konsequenterweise fasste die Versamm-
lung sogleich den Griindungsbeschluss,
worauf auch der vorliegende Entwurf zu
den Statuten beraten und angenommen
wurde. Es folgte die Wahl der Bundes-
organe. Als Prisident konnte alt Bundes-
rat Ed. von Steiger (Bern) gewonnen
werden, dem die Versammlung einstim-
mig und unter Beifall den Dank und das
Vertrauen fiir seine Bereitschaft aus-
sprach, das Amt anzunehmen und sich
damit in noch vermehrtem Masse als
bereits bis anhin dieser Aufgabe zu wid-
men. Es wurden ihm vier Vizeprisidenten
und 12 weitere Mitglieder des Zentral-
vorstandes beigegeben, deren Namen in
der vorliegenden Nummer dieses Blattes
an besonderer Stelle aufgefihrt sind.
Ferner wurde die Kontrollstelle bestimmt.

Hierauf richtete Bundesrat Erzer den
Dank der Landesregierung an die Ver-
sammlung, welche der Griindung ihr
Interesse und ihre Sympathie entgegen-
bringt und sich iber die Leitung durch
alt Bundesrat von Steiger freut, worin
sie beste Gewihr fir gute Zusammen-
arbeit mit den Bundes-, Kantons- und
Gemeindebehdrden erblickt. Im Mittel-
punkt der Kundgebung stand ein Referat
des Generalstabschefs, Oberstkorpskom-
mandant L. de Montmollin, iiber Bedeu-
tung und Organisation des Zivilschutzes.
Seine stark beachteten Ausfithrungen wer-
den anschliessend in ihren wesentlichen
Teilen wortlich wiedergegeben. Thm
folgte Prof. Dr. Ed. von Waldkirch mit
einer Erorterung der rechtlichen Grund-
lagen des Zivilschutzes, welche in der

Forderung gipfelte, dass nun ohne Ver-
zug der Entwurf zu einem Bundesgesetz
tiber Zivilschutz vorgelegt werden soll;
inzwischen bleibt der bisherige Bundes-
beschluss von 1934 in Kraft, doch soll
auch gepriifft werden, ob die darauf be-
ruhende Schutz- und Betreuungsverord-
nung noch formell abgeindert werden
muss oder ob man sich mit entsprechen-
den Kreisschreiben behelfen kann. Zu-
letzt sprach der zuriickgetretene Direktor
des Eidg. Gesundheitsamtes, Dr. Vollen-
weider, tUber den Kriegssanititsdienst
einer Stadt, worauf spiter noch niher
einzutreten sein wird, indem der Refe-
rent fiir das Jahr 1955 einen ersten Kurs
fiir Sanititsdienst-Kantonsinstruktoren in
Aussicht stellte.

Die kiinftige Awufklirungstitigkeit des
Schweizerischen Bundes fiir Zivilschutz,
um der Bevilkerung die moglichen Ge-
fahren vor Augen zu fithren und durch
Selbsteinsicht die nétigen behordlichen
Massnahmen zu foérdern, kann sich teil-
weise bereits auf namhafte Vorkehren
stiitzen. Den damit verbundenen Auf-
gaben und dem weiteren Vorgehen ist
der Inhalt einer Resolution gewidmet, die
am Schluss der wohlgelungenen Tagung
einhellig gefasst wurde und nachstehend
wiedergegeben ist.

Direktor W. Diethelm (Wabern), der
von Anfang an im Griindungskomitee
mitwirkte, sprach dessen Prisidenten
Leimbacher, der in den Vorbereitungs-
jahren auch die umfangreichen Organi-
sations- und Sekretariatsarbeiten besorgte,
den wohlverdienten Dank fiir seine vor-
bildliche Titigkeit aus. Dank dem da-
durch herbeigefithrten Zusammenschluss
kann nun auf breiterer Grundlage am
Aufbau des Zivilschutzes gearbeitet wer-
den, um Land und Volk zu dienen.

Bedeutung und Organisation des Zivilschutzes

Aus dem Referat von Oberstkorpskommandant L. de Mcntmollin, Generalstabschef
an der Griindungsversammlung des SBZ

Die Frage nach der Aktualitit des
Schutzes der Zivilbevilkerung ist positiv
zu beantworten, weil die Vorbereitung
wirksamer Massnahmen viel, ja sehr viel
Zeit beansprucht. Genau wie fir die
militirische Landesverteidigung, die nur
sehr bedingt den jeweiligen Schwankun-
gen der militir-politischen Lage Rech-
nung tragen kann, ist

auch hier eine allzeitige Bereitschaft
unerlisslich,

denn die Lage kann sich, wenn auch

nicht von heute auf morgen, so doch
innert weniger Wochen indern. Man hat
das anlisslich des Koreakrieges gesehen.
Die Rekrutierung, Organisation und Aus-
bildung der Mannschaft, die Beschaffung
des notigen Materials und hauptsichlich
der Bau von Schutzriumen, die eines der
wirksamsten Mittel darstellen, alles das
verlangt Zeit. Es wire eine gefihrliche
Illusion, zu glauben, dass man erst im
Zeitpunkt einer Zunahme der internatio-
nalen Spannung oder bei Auftreten einer

Wie England wirbt :

Tretet der Zivilverteidigung jetzt bei!
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RESOLUTION

Die Versammlung, die am 21. No-
vember 1954 in Bern zusammenge-
treten ist, um die Grindung eines
Schweizerischen Bundes fiir Zivilschutz
2u beschliessen, stimmt der folgenden
Resolution zu:

1. In der Zeit der totalen Kriegs-
frihrung miissen unbedingt auch
Massnabmen zum Schutz und zwur
Betreuung der Zivilbevilkerung
getroffen werden. Die Armee kann
im Kriegsfall ibre Aufgabe nur
erfillen, wenn die Zivilbevilke-
rung geschiitzt ist und ziber Mittel
und  Organisationen zur Selbst-
hilfe wverfigt. Die verantwort-
lichen Behirden werden deshalb
ersucht, den Zivilschuiz kriftig zu
fordern. .

2. Damit die Gefabren vom Volke
erkannt und die sich aufdringen-
den praktischen Massnabmen so-
wie die erforderl}'[/am gesetzlichen
Grundlagen verstanden und gut-
geheissen werden, ist eine umfas-
sende Aufklirung geboten. Der
Schweizerische Bund fiir Zivilschutz
bekundet seinen Willen, diese Auf-
klarung zu fordern und dadurch
die Behdrden in ihren Bestrebun-
gen zu unterstiitzen.

unmittelbaren Gefahr diese Mingel und
Licken beheben konnte.

Glicklicherweise besteht einer der
Grundsitze unserer Kriegsvorbereitungen
in deren Kontinuitit und nicht in der
Beriicksichtigung der Ereignisse des letz-
ten Augenblicks. Es wire ebenso gefihr-
lich wie unlogisch, wollte man fir den
Schutz der Zivilbevolkerung nicht dre
gleichen Grundsatze wie fiir die militi-
rische Vorbereitung anwenden; ja es wire
noch schlimmer: Es wiirde dies ein nicht
mehr gut zu machender Fehler bedeuten.
Die zu ergreifenden Massnahmen aller-
dings haben zweckmissig, d.h. wirksam
zu sein.

Wenn auch der Grundsatz der mili-
tirischen Landesverteidigung von der
uberwiegenden Mehrheit unserer Mit-
biirger anerkannt wird, so fragen sich
doch gewisse Kreise, ob heute, im Zeijz-
alter der Atombombe. eine Abwehr noch
moglich ist. Dies ist einer der Grinde
— um ein Beispiel der letzten Zeit zu
nennen —, die Herrn Chevallier unter
andern bedeutend weniger stichhaltigen
Griinden zu seiner Initiative veranlassten.
Oft wird gezweifelt, ob es den Truppen
der Armee noch moglich sei, einem mit
modernen Waffen ausgeriisteten Gegner,
der zudem {iiber eine besonders starke
Flugwaffe und Atombomben verfiigt, er-



	Die Gründung des Schweizerischen Bundes für Zivilschutz

